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1. Der Jahresüberschuss 2008 von 164.878,12 € wird 
mit dem Gewinnvortrag von 122.551,96 € hinzu-
gerechnet. Der sich daraus ergebene Betrag (Ge-
winnvortrag) von 287.430,08 € wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 

 
2. Der Jahresabschluss 2008 vom 10.09.2009 wird 

festgestellt. 
 
3. Dem Geschäftsführer wird für das Jahr 2008 Ent-

lastung erteilt. 
_______________ 

 
Vorstehender Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der 
Jahresabschluss liegt in der Zeit vom 15. – 25.02.2010 
zur Einsichtnahme beim Landkreis Leer, Amt für Wirt-
schaftsförderung, Tourismus und Beschäftigung, 
Bergmannstraße 35, 26789 Leer, Zimmer-Nr. 2, aus. 
 
Leer, 04.02.2010 
 

Landkreis Leer 
Der Landrat 

__________________________________________ 
 

Bekanntmachung der Stadt Leer (Ostfriesland) 
 

Bebauungsplan Nr. 201 für ein Gebiet 
östlich der Emsstraße (B 436) zwischen 

Plytenberg und Kösliner Ring 
 
Der vom Rat der Stadt Leer am 23.09.2009 beschlos-
sene Bebauungsplanes Nr. 201 für ein Gebiet östlich 
der Emsstraße (B 436) zwischen Plytenberg und Kösli-
ner Ring wird hiermit gemäß § 10 (3) BauGB bekannt 
gemacht. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 201 mit Begründung und 
zusammenfassender Erklärung liegt vom Tage der 
Ausgabe dieses Amtsblattes an im Fachdienst 2.61 – 
Stadtplanung – der Stadt Leer, Zimmer 115/116, 
Rathausstraße 1 (Neubau), während der Dienstsstun-
den zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan 
Nr. 201 rechtsverbindlich. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 
1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
sowie nach § 214 Abs. 3 Baugesetzbuch beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges dann unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Leer unter Darlegung des die Verletzung be-
gründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften, des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 Baugesetzbuch über die Entschädigung 
von durch Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder 
seine Durchführung eintretenden Vermögensnachteile 

sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-
chender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Leer, den 8.02.2010 
 

Stadt Leer (Ostfiresland) 
Der Bürgermeister 

__________________________________________ 
 

2. Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Weener (Ems) 

 
Aufgrund der §§ 6 und 7 der Niedersächsischen Ge-
meindeordnung (NGO) vom 28. Oktober 2006 (Nds. 
GVBl. Nr. 27/2006 S. 473) in der z. Zt. gültigen Fas-
sung hat der Rat der Stadt Weener (Ems) in seiner 
Sitzung am 04. Februar 2010 folgende Änderungssat-
zung beschlossen: 
 

§ 5 
Ortschaften, Ortsvorsteher 

 
In Absatz 3 werden die Sätze 2 und 3 ersatzlos gestri-
chen. 
 
Weener, 05.02.2010 
 

Stadt Weener (Ems) 
Der Bürgermeister 

__________________________________________ 
 

Satzung über die öffentliche dezentrale Abwasser-
beseitigung der Stadt Weener (Ems) 

 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 83 der Nds. Gemeindeord-
nung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. 
GVBl. Seite 473), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28.10.2009 (Nds. GVBl. Seite 366), in 
Verbindung mit den §§ 148 und 149 des Nds. Wasser-
gesetzes (NWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25.07.2007 (Nds. GVBl. Seite 345), zuletzt geän-
dert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 28.10.2009 
(Nds. GVBl. S. 366), und des § 5 des Nds. Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. Seite 41), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
13.05.2009 (Nds. GVBl. S. 191), hat der Rat der Stadt 
Weener am 04.02.2010 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

I      Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt Weener  betreibt nach Maßgabe dieser 
Satzung zur Beseitigung des in ihrem Entsorgungsge-
biet anfallenden Abwassers jeweils eine öffentliche 
Einrichtung zur  
 
a) zentralen Schmutzwasserbeseitigung und 
b) Beseitigung des Inhalts von abflusslosen Sammel-

gruben und von Fäkalschlamm aus Kleinkläranla-
gen 

 




